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(»Ott 3497 üttann) foff aitöfcftließlicft a«f bie SBaffe

ber Snfanterie angemenbet werben. "
3) "Sie hiöfterige Unterabtfteilung beö Sunbeö*

fteereö in Sunbeöauöjug unb S«nbeörefer»e tft auf*

geboten, ««b baffelbe foff fürberfein ein ©anjeö
bilben."

4) So wurte bt'e eibgenöfftfefte üttititär*3lufficfttö*
beftörbe beauftragt, bie betreffenben Slrbeiten ju Soff*
jieftuiigö»orfcf)fäget! in bem Üttaße j« beförbem, baß

biefelben ben ©tänben jeitlt'dj genug Seftufö Prüfung
imb ©eneftmigimg bii ju ber brbentlicften Sagfagung
»on 1839 »orgelegt werben fönnen.

Saneben behielt ßeft bie üttilitär*SIufßd)föbeftörbe

»or, jugleicft mit ten Sofljicftiingöüorfcftlägen foldje
Slnträge ju "Weitem Slbänterungen im ütttTitär*Dtegle*
ment ju fteffen, welcfte innert ten engften ©eftraiifcn
beö anerfannt Dtotfewenbigen bennoeft ju jeitgemäßer
Seröollfommniing bienen fönnten.

3u biefem Sefeufe ift bt'e üttt'fitär*Sluffidjtöbefeörbe
wirfft'eft gegenwärtig t'n Süricft »erfammelt uub be*

fdjäftigt ßdj mit jenen Sorarfeeiten unb Stnträgen. So
ift wofef mt't Diecftt bafür ju fealten, baß eine jired*
entfprcdjenbere Organifation ber leiicnten üttilitär*
Oherhefeörte, bie Serbefferimg «nb namfeafte Hebung
beö Snftritftionöwefenö, bt'e Sermeferung ber Saüaffe*
rie «nb ©enietruppen, eine ««fem eigentümlichen
Serfeättniffen mefer jufagente gormation ber Stifam-
terie, weitere Sluöfüferung ber Ser»offfommnungen
im Slrtifleriewefen, bie Slnfdjaffung eineö bem Sebürf*
niß entfpreeftenben Srain'ö »on Dtefemegefcftügen unb
bt'e Sinricfttmig einer Senfraf*SBerfftätte, biejenigen
«Punfte feien, tenen feiebei feauptfäcftlicfte Slufmerffam*
feit ju feftenfen wäre.

Ue&er tie 9c«ge Betreffenb iit Sflangelljaftig*
feit ber Stttfruftion ber ferner Slrtifferie.

3n Dtummer 12 beö Safergangö 183S ber feel*

»etifeften ÜtttTitärjeitfcftrift finb bei Slnlaß beö auöjüg*
tieften Seridjtö über bt'e Slrtifferiefcftule j« Sftu« einige
ttadjtfjeüige Semerfungen über bt'e Serner Slrtifferie
entfealten, bk Srläuterung bebürfen.

Sei ber nur »ier SBocften langen Sauer ber San*
tottal*3nftruftiPtt ift eö umuögficft afleö baö burcftju*
maeften, wai in ber eibgenöffifeften ÜKÜitärfcftule bei

boppelt fo langer Sauer gelehrt wirb. Seßwegen
werben auögelaffen:

1) Sie ^ofitioitögefcfjügfdmte, bie ftauptfäcftltcft

unr bti Sefagemng «nb Sertfeeibigung »on geftungen
anwenbbar ift.

2) Sie Safteriemanoeuwerö mit 3ügen. Leg*

tere auö bem ©runbe, weif wenige ©traßen in ber

©eftweij breit genug ßnb, um ßdj auf benfefben mit
3ügen ju bewegen unb noeft »ielwetu'gcr auö benfei*
ben in Linie ober Satterie einjufdjwenfen. So wirb
feauptfäeftlicft bt'e Solonne mit tyiecen geübt unb na*
mentlid) bt'e für Sefilecn »orgefeftriebene, weil babei

bie Saiffonö entfernter aui bem geuer gefealten wer*
ben fönnen. St'cfe üttanoeuüerö ßnb aueft feidjter.

Hieitacft mag bt'e Serner Slrtifferie rüdftcfttlicft
iftrer Santonatübungen beffer beurtfeeilt werben.

3n Setreff ter tfeeoretifdjen Sluöbübung ift gewiß,

taß tt'e ©cftttßiabelle« ber berncrifcbeit Slrtiflert'e rieft*

tt'ger ßnb, alö bie noeft gültigen Sibgenöfßfcfjen »Ott

1831, worüber eine SBette »on 100 bii 1000 granfen
angeboten wirb, nämlicft:

1) baß nad) ber ©runblage ber ctbgenöfßfcftcn

©eftußtaheflen, befonberö hei nafecn Siftanjen, j« tief
gefefjoffen werbe;

2) baß auf bk ©runblage ber bernerifdjen ©eftuß*
fabelten unb namentlicft auf nafte Siftanjcn, richtiger
gefeftoffen wirb.

So foff fteft babti »erftefeen, baß nur jene Sreff*
feftüffe jäftfen, bit »orfter nieftt auf ben Soben ge*

fcftlagen ftaben, ba biefe ali ju tiefe aitgefefeen wer*
bett muffen.

So wäre ju erwarten, baß namentlich ber Ser*
faffer jetter Dtügcn ben Hanbfdjub auffeebe.

SBir wollen, wai bie ©cftußtabeffen anßefet, 3e*

nem ber biefelben berechnet ftat, feiemit feinen Sor*
w«rf machen, ta tt'e gefeler terfelben nieftt to ber

Serecftnung liegen.

»pn ©inner, 06crftl.

SJeförberungen im ßanton Sern pom lffen
Suniuö Ui 3iffen SDejemBer 1838.

So wurten beförbert:

3um Oberftlieutenant beö IX. Sluöjügerbataü*
fonö Spr. üttajor Sfeiffele.

3um Oberftlieutenant beö X. Sluöjügerfeataif*
lonö Spr. üttajor ©teinfeaucr.

3«m Oberftlieutenant beö XI. Sluöjügerbataü*
lonö Spr. üttajor Läng.
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(von 3497 Mann) soll ausschließlich auf die Waffe
der Infanterie angewendet werden."

3) «Die bisherige Unterabtheilung des Bundesheeres

in Bundesauszug und Bundesreferve ist

aufgehoben, und dasselbe soll fürderhin ein Ganzes
bilden. "

4) Es wurde die eidgenössische Militär-Aufsichtsbehörde

beauftragt, die betreffenden Arbeiten zu
Vollziehungsvorschlägen in dem Maße zu befördern, daß

dieselben den Ständen zeitlich genug Behufs Prüfung
und Genehmigung bis zu dcr ordentlichen Tagsatzung
von 1839 vorgelegt werden können.

Daneben behielt sich die Militär-Aufsichtsbehörde

vor, zugleich mit den Vollziehungsvorschlägen solche

Anträge zu weiter« Abänderungen im Militär-Reglement

zu stellen, welche innert den engsten Schranken
des anerkannt Nothwendigen dennoch zu zeitgemäßer

Vervollkommnung dienen könnten.

Zu diesem Behufe ist die Militär-Aufsichtsbehörde
wirklich gegenwärtig in Zürich versammelt und
beschäftigt sich mit jenen Vorarbeiten und Anträgen. Es
ist wohl mit Recht dafür zu halten, daß eine
zweckentsprechendere Organisation der leitenden Militär-
Oberbehörde, die Verbesserung und namhafte Hebung
des Jnstruktionswesens, die Vermehrung der Cavallerie

und Genietruppen, eine unsern eigenthümlichen
Verhältnissen mehr zusagende Formation der Infanterie,

weitere Ausführung der Vervollkommnungen
im Artilleriewesen, die Anschaffung eines dcm Bedürfniß

entsprechenden Train's von Reservegeschützen und
die Einrichtung einer Central-Werkstätte, diejenigen
Punkte seien, denen hiebe, hauptsächliche Aufmerksamkeit

zu schenken wäre.

Ueber die Rüge betreffend die Mangelhaftigkeit
der Instruktion der Berner Artillerie.

In Nummer 12 des Jahrgangs 1838 der
helvetischen Militärzeitschrift sind bei Anlaß des auszüglichen

Berichts über die Artillerieschule zu Thun einige
nachtheilige Bemerkungen über die Berner Artillerie
enthalten, die Erläuterung bedürfen.

Bei der nur vier Wochen langen Dauer der Can-
tonal-Jnstruktion ist es nnmöglich alles das
durchzumachen, was in der eidgenössischen Militärschule bei

doppelt so langer Dauer gelehrt wird. Deßwegen
werdcn ausgelassen:

1) Die Positionsgeschützsckule, die hauptsächlich

unr bei Belagerung und Vertheidigung von Festungen
anwendbar ist.

2) Die Batteriemanocuvers mit Zügen. Letztere

aus dem Grunde, weil wenige Straßen in der

Schweiz breit genug sind, um sich auf denselben mit
Zügen zu bewegen und noch vielweuigcr aus denselben

in Linie oder Batterie einzuschwenken. Es wird
hauptsächlich die Colonne mit Piecen geübt und
namentlich die für Defileen vorgeschriebene, weil dabei

die Caissons entfernter aus dem Feuer gehalten werden

können. Diese Manoeuvers sind auch leichter.

Hienach mag die Berner Artillerie rücksichtlich

ihrer Cantonalübuugen besser beurtheilt werden.

In Betreff der theoretischen Ausbildung ist gewiß,
daß die Schußtabellen der bernerischen Artillerie
richtiger sind, als die noch gültigen Eidgenössischen von
1831, worüber eine Wette von 100 bis 1000 Franken
angeboten wird, nämlich:

1) daß nach dcr Grundlage der eidgenössischen

Schußtabellcn, besonders bci nahen Distanzen, zu tief
geschossen werde;

2) daß auf die Grundlage der bernerischen
Schußtabellen und namentlich auf nahe Distanzen, richtiger
geschossen wird.

Es soll sich dabei verstehen, daß nur jene Treff-
schüsse zählen, die vorher nicht auf den Boden

geschlagen haben, da diese als zu tiefe angesehen werden

müssen.

Es wäre zu erwarten, daß namentlich der
Verfasser jener Rügen den Handschub aufhebe.

Wir wollen, was die Schußtabellen ansieht,
Jenem der dieselben berechnet hat, hiemit keinen

Vorwurf machen, da die Fehler derselben nicht in der

Berechnung liegen.

von Sinner, Oberstl.

Beförderungen im Canton Bern vom lsien

Junius bis Ztsten Dezember 1838.

Es wurden befördert:

Zum Oberstlieutenant des IX. Auszügerbatail-
lons Hr. Major Chiffel?.

Zum Oberstlieutenant des X. Auszügerbatail-
lons Hr. Major Steinhauer.

Zum Oberstlieutenant des XI. Auszügerbatail-
lons Hr. Major Läng.


	Ueber die Rüge betreffend die Mangelhaftigkeit der Instruktion der Berner Artillerie

